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Schnelle Bewilligungsverfahren

Der Bau von Strassen, Bahnlinien, Hochspannungsleitungen und
zahlreichen weiteren Bauten und Anlagen führt regelmässig zu Konflikten
mit dem Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz. Im Planungs- und

Bewilligungsverfahren sind zahlreiche Parteien involviert. Es geht um
eine Interessenabwägung. Dies braucht Zeit.

So heisst es denn: Zu lange dauerten unsere Verfahren, zu viele

Vorschriften seien zu beachten, zu viele Behörden seien beteiligt. Dies

verteuere und verhindere das Bauen.

Gesetze abzuschaffen oder auszudünnen getraut sich niemand. Die
Devise heisst: Verfahren koordinieren und konzentrieren. Das tönt
nach marktwirtschaftlicher Erneuerung.

In diesen Tagen läuft die Vernehmlassung zum Gesetzesentwurf

«Koordination der Entscheidverfahren auf Bundesebene» ab. Wo mehrere

parallele Bewilligungs-, Konzessions- oder Plangenehmigungsverfahren

erforderlich sind, sollen die Kompetenzen für die Verfahrensleitung

und für den inhaltlichen Entscheid bei einer einzigen Amtsstelle

konzentriert werden. Die übrigen beteiligten Behörden des Bundes

und der Kantone werden nur noch angehört. Damit soll eine

Verfahrensbeschleunigung erreicht werden.

In die gleiche Richtung zielte die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes

zur Koordination und Beschleunigung der Bewilligungsverfahren,

die am 6. Oktober 1995 durch die eidgenössischen Räte

verabschiedet wurde und seit dem l.Januar 1997 in Kraft steht.

Danach werden die Kantone zur Setzung von Verfahrensfristen und

zur Bezeichnung einer Koordinationsbehörde zur Verfahrensleitung

verpflichtet.
Eine klar bezeichnete Amtsstelle kann für ein rasches Verfahren

sorgen. Kann sie auch für die Abwägung aller Interessen garantieren?
Beim Bau von Nationalstrassen, Bahnlinien, Hochspannungsleitungen

würden die entsprechenden Bundesämter zur verfahrensleitenden

Behörde. Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzbehörden

würden nur noch angehört. Die Interessenabwägung hätte kaum mehr
den gleichen Stellenwert, wie wenn diese Behörden ebenfalls eine

gleichwertige Bewilligung erteilen müssen.

Die verfahrensleitenden Ämter sind Partei, die ihrer Sache zum
Durchbruch verhelfen wollen. Die übrigen Interessen fliessen zwar
durch Anhörung der beteiligten Behörden des Bundes und der

Kantone ein. Ihre Gewichtung wird aber zweifelsfrei ungleich
ausfallen. Da ändert auch die neue Rekurskommission beim Eidgenössischen

Verkehrs- und Energiedepartement wenig. Kommt es zum
Rekurs, wird die «gewonnene» Zeit mit Sicherheit wieder «verloren».

Die verfahrensleitende Behörde musste deshalb von Beginn über

den Bundesämtern angesiedelt sein, und zwar in einem Departement,
das alle Bau-, Planungs- und Umweltaspekte umfasst.

Thomas Glatthard
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